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Auf einen Blick 

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

(UNESCO) wurde im Jahr 1945 gegründet und feiert 2025 ihr 80-jähriges Bestehen. 

Sie ist eine der ersten internationalen Organisationen, denen Österreich nach dem 

Zweiten Weltkrieg beigetreten ist – nur drei Jahre nach ihrer Gründung. 

Auch wenn die UNESCO landläufig in erster Linie mit den Weltkulturerbestätten in 

Verbindung gebracht wird, so sind diese nur einer von vielen Aspekten ihrer Arbeit. 

Heute trägt die Organisation durch die globale Zusammenarbeit in den Bereichen 

Bildung, Wissenschaft, Kultur sowie Kommunikation zur Wahrung von Frieden und 

Sicherheit bei und legt ihren Fokus zunehmend auf aktuelle soziale und ökologische 

Themen. 

In einer Zeit multipler Krisen und schnelllebiger gesellschaftlicher Veränderungen 

nimmt die Relevanz jener Themenbereiche zu, in denen die UNESCO aktiv ist. Auch 

die Frage, inwieweit die Organisation diesen Aufgaben begegnen kann und wie 

resilient sie selbst aufgestellt ist, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Nicht zuletzt 

stellt sich diese Frage aufgrund der Ankündigung der Vereinigten Staaten (USA), 

erneut aus der UNESCO auszutreten. Das vorliegende Dossier beschäftigt sich mit der 

Organisation, Struktur und Arbeitsweise sowie den inhaltlichen Schwerpunkten und 

aktuellen Herausforderungen der UNESCO.  

  

Weitere Dossiers aus dem Bereich EU & Internationales finden Sie unter: 

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/  

https://www.parlament.gv.at/eu-internationales/dossiers/
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D i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  V e r e i n t e n  N a t i o n e n  f ü r  

B i l d u n g ,  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u l t u r  –  e i n  

Ü b e r b l i c k  

Überblick  

Name 

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur/United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) 

Gründung 16. November 1945  

Sitz Paris (Frankreich) 

Mitgliedstaaten 194 und weitere 12 assoziierte Mitglieder1 

Generaldirektorin 
Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz (Ägypten; seit 15. November 

2025) 

Website https://www.unesco.org 

G e s c h i c h t e  u n d  E n t s t e h u n g   

Als Vorgängerinstitution der UNESCO gilt das Internationale Institut für geistige 

Zusammenarbeit (IIGZ). Es war dem Völkerbund angegliedert und bestand von 1926 

bis 1946 in Paris.2 Das IIGZ selbst hatte zuvor den Internationalen Ausschuss für 

geistige Zusammenarbeit beim Völkerbund abgelöst. Dieser wurde bereits 1922 

eingerichtet, diente jedoch bis zur Gründung des genannten Instituts lediglich als 

Beratungsorgan und verfügte über keinen eigenen Verwaltungsapparat.3, 4 So, wie der 

Völkerbund nach der Entstehung der Vereinten Nationen (VN) aufgelöst wurde, 

wurde auch das IIGZ mit der Entstehung der UNESCO durch diese ersetzt. Noch 

während des Zweiten Weltkriegs begann der damalige britische Erziehungsminister 

Richard Austen Butler, gemeinsam mit neun Exilregierungen5 besetzter Staaten, den 

Wiederaufbau in den Bereichen Bildung und Kultur zu planen.6 Die alliierte 

Erziehungsminister-Konferenz (Conference of Allied Ministers of Education, CAME) 

trat erstmals 1942 zusammen. Sie gewann an Bedeutung, als 1944 auch die 

https://www.unesco.org/
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Vereinigten Staaten beitraten, von denen sich die teilnehmenden europäischen 

Staaten Finanzhilfen für die Zeit nach dem Krieg erhofften. Auf Seite der USA wollte 

man die Konferenz für die Gestaltung eines demokratischen Europas nutzen. Die 

CAME selbst schlug die Eingliederung in die VN vor, die in ihren Gründungsstatuten 

bereits eine Unterorganisation für Bildung und Kultur vorgesehen hatten.  

Im November 1945 fand auf Einladung der britischen und französischen Regierungen 

eine Konferenz der erst kurz zuvor gegründeten VN statt. Die Konferenz, deren Ziel 

die Gründung einer Organisation für Bildung und Kultur war, wurde von der britischen 

Erziehungsministerin Ellen Wilkinson geleitet.7 Vertreterinnen und Vertreter aus 

44 Staaten nahmen daran teil. Am 16. November 1945 wurde von 37 Staaten die 

Verfassung der UNESCO unterzeichnet. Frankreich nahm im Entstehungsprozess der 

Organisation eine federführende Rolle ein. Der Amtssitz der UNESCO wurde Paris.  

Z i e l e  d e r  O r g a n i s a t i o n  

Artikel 1 der Verfassung der UNESCO8 definiert den Zweck der Organisation: 

„[...] einen Beitrag zum Frieden und zur Sicherheit zu leisten, und zwar durch die 

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern auf dem Wege der 

Erziehung, der Wissenschaft und Kultur, um auf diese Weise die Beachtung der 

Gerechtigkeit, des Gesetzes, der Menschenrechte und der grundlegenden 

Freiheiten in der ganzen Welt für jedermann, ohne Rücksicht auf Rasse, 

Geschlecht, Sprache oder Religion, zu sichern, wie dies die Satzung der Vereinten 

Nationen für alle Völker vorsieht.“9, 10  

Neben diesem grundlegenden Auftrag definieren sich die Ziele der UNESCO näher im 

Mandat und den jeweils aktuellen Arbeits- und Schwerpunktprogrammen. 

S t r u k t u r  

Die Struktur der UNESCO hat drei Pfeiler: die Generalkonferenz, den Exekutivrat 

sowie das Sekretariat. Die subsidiären Komitees und Räte übernehmen die 

Bearbeitung der jeweils im Programm festgelegten Themenfelder. Zusätzlich ist die 
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Organisation durch sogenannte Nationale Kommissionen in ihren Mitgliedsländern 

vertreten. Innerhalb der UNESCO gelten die sechs Amtssprachen der VN: Arabisch, 

Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Finanziert wird die UNESCO 

unter anderem durch Pflichtbeiträge der Mitgliedsländer, durch freiwillige Beiträge 

sowie Spenden.11 Das Zweijahresbudget 2023/24 beläuft sich auf 1,68 Mrd. EUR.12 

Der österreichische Beitrag ist im nationalen Doppelbudget für die Jahre 2025 und 

2026 mit je 2,3 Mio. EUR dotiert.13 

Die Generalkonferenz   

Die alle zwei Jahre in Paris tagende Generalkonferenz beschließt das Programm sowie 

das Budget der UNESCO und ist somit das Hauptentscheidungsgremium. Sie 

verabschiedet Übereinkommen, Empfehlungen und Erklärungen und wählt den 

Exekutivrat. In der Generalkonferenz gilt das Prinzip, dass jeder Staat, unabhängig von 

seiner Größe, eine Stimme hat. Von 30. Oktober bis 13. November 2025 hat die 

43. Generalkonferenz stattgefunden.14  

Der  Exekutivrat   

Der Exekutivrat ist Bindeglied zwischen Generalkonferenz und Sekretariat. Er 

überprüft die Umsetzung des Arbeitsprogramms, setzt sich aus 58 für die Dauer von 

vier Jahren gewählten Mitgliedern zusammen und ist Steuerungs- und Aufsichtsorgan 

der UNESCO. Er tagt insgesamt fünf Mal im Zeitraum von zwei Jahren für die Dauer 

von rund drei Wochen. Der Exekutivrat schlägt der Generalkonferenz die 

Generaldirektorin oder den Generaldirektor zur Wahl vor. Österreich ist mit der 

Periode 2021–2025 bereits zum vierten Mal Teil des Gremiums.15 

Das Sekretar iat  

Das Sekretariat ist die operative und administrative Einheit der Organisation und 

unterstützt die Generaldirektorin bzw. den Generaldirektor in der Amtsführung. Der 

Hauptsitz ist in Paris (Frankreich), dazu kommen noch Außenstellen (Regionalbüros 

und Forschungseinrichtungen) in allen Weltregionen. Das Sekretariat setzt das 

Programm mit rund 2.300 Mitarbeitenden aus 170 Nationen operativ um.16  
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Die Generaldirektorin bzw. der Generaldirektor nimmt an den Sitzungen der 

Generalkonferenz, des Exekutivrates und der Ausschüsse ohne Stimmrecht teil, 

erstellt Berichte über die Tätigkeit der Organisation und ist nicht zuletzt für die 

Umsetzung des von der Generalkonferenz beschlossenen Programms zuständig.  

Die Wahl erfolgt alle vier Jahre (früher alle sechs Jahre) auf Vorschlag des 

Exekutivrates. Jedes Mitglied besitzt eine Stimme. Bei der Wahl 2017 wurde Audrey 

Azoulay (Frankreich) in diese Funktion gewählt und in der 41. Sitzung der 

Generalkonferenz im November 2021 für eine zweite Amtszeit von vier Jahren 

bestätigt.17 Anfang Oktober diesen Jahres hat der Exekutivrat beschlossen, der 

Generalkonferenz Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz (Ägypten) als neuen 

Generalsekretär zur Wahl vorzuschlagen. In der folgenden Sitzung der 

Generalkonferenz am 6. November 2025 wurde er mit 172 von 174 Stimmen 

gewählt. Seine Amtszeit beginnt mit 15. November 2025.18  

Weitere Akteure 

An der Umsetzung des UNESCO-Programms beteiligen sich weltweit nicht nur die 

Regierungen und die nationalen UNESCO-Kommissionen. Es gibt internationale und 

zwischenstaatliche Gremien, darunter Räte und Ausschüsse, Organe auf der Basis von 

Übereinkommen, internationale Fonds, internationale Expertinnen- und 

Expertengremien sowie direkt bei der UNESCO angesiedelte Institute und Zentren. 

Sie agieren in spezifischen Themen- und Politikfeldern und verpflichten sich den 

Zielen der UNESCO. Mehrere dieser internationalen und zwischenstaatlichen 

Gremien unterhalten auch nationale Kommissionen.  

Zur sogenannten UNESCO-Familie zählen unter anderem  Partnerschaften mit über 

400 internationalen NGOs, an die 100 UNESCO-Institute und Zentren, über 

870 UNESCO-Lehrstühle und über 12.000 Bildungseinrichtungen in 182 Ländern im 

Rahmen des UNESCO Associated Schools Programme.19, 20 
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A r b e i t s s c h w e r p u n k t e  

Die Grundlagen für die Arbeitsschwerpunkte finden sich in der Verfassung der 

UNESCO, die genaue Festlegung erfolgt über mittelfristige Strategien und 

Programme. Alle vier Jahre erarbeitet die UNESCO ihr Programm und Budget sowie 

deren Schwerpunkte. Das aktuelle Arbeitsprogramm21 gilt für die Jahre 2022 bis 

2025. Es weist fünf Schwerpunkte auf: Bildung, Kultur, Naturwissenschaften, Sozial- 

und Humanwissenschaften sowie Kommunikation und Information. Die Punkte 

Naturwissenschaften sowie Sozial- und Humanwissenschaften werden oftmals unter 

einem zusammengefasst und als Schwerpunkt Wissenschaft angegeben. Aktuell gibt 

es seitens der UNESCO 21 Einzelprogramme und mehr als 3.000 Projekte und 

Aktivitäten.22 Über das vierjährige Arbeitsprogramm hinaus gibt es auch eine 

achtjährige Mittelfriststrategie, in welcher längerfristige Zielsetzungen abgebildet 

sind. Die aktuelle Strategie gilt für den Zeitraum von 2022 bis 2029.23  

Als Organisation der VN bildet die UNESCO bei ihren Projekten und 

Arbeitsschwerpunkten insbesondere die Dimension der Sustainable Development 

Goals 2030 (SDGs)24 ab und leistet mit ihren Aktivitäten einen Beitrag zu deren 

Erreichung.25  

Bi ldung 

Die UNESCO hat sich Bildung für alle zum Ziel gesetzt. Seit der Entstehung der 

Organisation gab es gute punktuelle Erfolge im Bildungsbereich, so konnte 

beispielweise in der Republik Korea (Südkorea) nach dem Koreakrieg (1950–1953) 

binnen einer Generation durch gezielte Unterstützungsmaßnamen die Situation im 

Bildungswesen erheblich verbessert werden. Dies gelang unter anderem durch die 

Hilfe der UNESCO bei der Finanzierung und dem Druck von Schulbüchern.26  

Aus dem Ziel 4 der SDGs der VN, bis 2030 „inklusive, chancengerechte und 

hochwertige Bildung sicher[zu]stellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen 

für alle [zu] fördern“27, leitet sich die globale Bildungsagenda für die Jahre 2016 bis 

2030 ab, für deren Umsetzung und Koordination die UNESCO im Rahmen der VN 

zuständig ist.28 
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An die 12.000 Schulen aller Schultypen in über 182 Ländern bilden das UNESCO-

Schulnetzwerk. Die UNESCO-Schulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die 

Anliegen der UNESCO in den Bereichen Friedenserziehung, Förderung der 

Demokratie und der Menschenrechte, Umweltbildung und interkulturelles Lernen in 

ihrer täglichen Arbeit umsetzen. Derzeit sind 111 österreichische Schulen als 

UNESCO-Schulen anerkannt.29  

Wissenschaft  

Von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern wurde 1945 nach den 

Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki (Japan) gefordert, dass die 

Wissenschaft vor allem friedlichen Zwecken dienen solle. Das Bestreben, dies in einer 

internationalen Organisation zu verankern, war erfolgreich, und der Bereich 

Wissenschaft wurde zu einem der Schwerpunkte der UNESCO. Das Spektrum der 

Aktivitäten der Organisation in diesem Bereich ist vielfältig und fokussiert sich im 

aktuellen Arbeitsprogramm 2022–2025 auf die zwei eigenständigen 

Schwerpunktkapitel Naturwissenschaften sowie Sozial- und Humanwissenschaften. 

Die Organisation stärkt die Wissenschaft durch zahlreiche internationale 

Forschungsprogramme sowie durch den Aufbau internationaler und transdisziplinärer 

Forschungsnetzwerke. Besonderes Augenmerk gilt der Förderung von Frauen in den 

Wissenschaften.  

Universitäten und Forschungsinstitutionen, die sich verpflichten, im Ziel- und 

Themenhorizont der UNESCO zu forschen und zu lehren, werden als UNESCO-

Lehrstühle anerkannt. Die derzeit ca. 1.000 UNESCO-Lehrstühle in 120 Ländern sind 

wichtige Impulsgeber für den internationalen Austausch im Hochschulwesen. Es 

befinden sich derzeit 13 Lehrstühle in Österreich. Einmal im Jahr treffen sich die 

österreichischen UNESCO-Lehrstühle, um sich über Arbeitsschwerpunkte und 

Fokusthemen auszutauschen.30 

N a tu r w is s e ns c ha f t e n  

Mit besonderem Fokus auf die Nachhaltigkeitsziele der VN sollen die Mitgliedstaaten 

dabei unterstützt werden, Wissenschaft, Technologie, Innovation, Forschung und 
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Ingenieurwesen voranzutreiben, um aktuelle ökologische und gesellschaftliche 

Herausforderungen zu bewältigen. Dabei finden globale Prioritäten der Organisation 

wie etwa die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und die besonderen 

Bedürfnisse Afrikas Berücksichtigung.31 

Als größte Risiken der nächsten Jahre werden das Versagen bei der Eindämmung und 

Anpassung an den Klimawandel, extreme Wetterereignisse, Naturkatastrophen, vom 

Menschen verursachte Umweltgefahren, der Verlust der biologischen Vielfalt und der 

Zusammenbruch von Ökosystemen gesehen. Wasser kommt besondere Bedeutung 

zu, nachdem laut Angaben der Organisation 90 % der Naturkatastrophen im 

Zusammenhang mit klimabedingten Veränderungen der Gewässer stehen und 

qualitative sowie quantitative Schwankungen der Wasserressourcen ein global immer 

größeres Thema werden. So leben Schätzungen zufolge mehr als 2 Mrd. Menschen 

ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser und 2,5 Mrd. Menschen in wasserarmen 

Regionen.32  

Vor diesem Hintergrund setzt das Schwerpunktprogramm auf Initiativen, mit denen 

den Verlust der Biodiversität, die Zerstörung natürlicher Ökosysteme und der 

Klimawandel bekämpft werden sollen. Dazu zählen die nachhaltige Nutzung 

natürlicher Ressourcen, die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen 

zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der 

Trinkwasserversorgung. Beispiele sind folgende UNESCO-Programme: Der Mensch 

und die Biosphäre (Man and the Biosphere)33, das Hydrologische Programm 

(Intergovernmental Hydrological Programme, IHP)34 und das Geowissenschaftliche  

Programm (International Geoscience Programme)35.  

Ein UNESCO-Biosphärenreservat ist eine von der Organisation initiierte Modellregion, 

in der nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht 

exemplarisch verwirklicht werden soll. Gemeinsam bilden die 

784 Biosphärenreservate in 142 Staaten das Weltnetz der Biosphärenreservate. Das 

Programm sorgt seit über 50 Jahren für ihre Weiterentwicklung, evaluiert und 

vernetzt sie weltweit und erforscht im globalen Maßstab die wichtigsten Ökosysteme. 

Innerhalb Österreichs gibt es derzeit drei Biosphärenparks: Großes Walsertal, 
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Wienerwald, Salzburger Lungau und die Kärntner Nockberge. Darüber hinaus gibt es 

noch den länderübergreifenden Mur-Biosphärenpark.36  

UNESCO Global Geoparks sind Gebiete mit geologischen Stätten und Landschaften 

von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung, die durch ein ganzheitliches 

Konzept von Schutz, Bildung und nachhaltiger Entwicklung verwaltet werden. In 

diesem Sinne bieten sie die Möglichkeit, den Schutz von Landschaft und 

Naturdenkmälern im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Fragen wie dem globalen 

Klimawandel, dem Erhalt von natürlichen Ressourcen und der Katastrophenvorsorge 

zu sehen. In Österreich gibt es derzeit drei UNESCO-Geoparks: Erz der Alpen, 

Steirische Eisenwurzen sowie länderübergreifend mit Slowenien die Karawanken.37 

S o z ia l -  u nd  H um a n w i ss e n sc h a f t en  

Im Kapitel Sozial- und Humanwissenschaften beschäftigt sich die UNESCO mit den 

großen Herausforderungen der Einkommens- und Chancenungleichheit, der 

Geschlechterungleichheit, der sozialen Auswirkungen und ethischen Dimensionen des 

Klimawandels sowie des rasanten digitalen Wandels. Die Mitgliedstaaten sollen bei 

der Entwicklung evidenzbasierter Strategien für den Aufbau inklusiver und friedlicher 

Gesellschaften unterstützt werden.  

Bei der Umsetzung der Vorhaben sollen Kooperationen zwischen den VN, der 

UNESCO selbst und Akteuren der Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft und 

Forschung intensiviert werden – darunter auch mit den UNESCO-Lehrstühlen. 

Dadurch erhofft sich die Organisation Fortschritte bei der Erreichung der Ziele wie 

etwa dem Aufbau von Resilienz und der Förderung für das Verständnis von 

Wechselwirkungen zwischen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Systemen. 

Ebenso sollen inklusives Wachstum und Wohlergehen sowie die Verwirklichung des 

Rechts auf Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit gefördert werden.  

Die UNESCO sieht sich außerdem in der Führungsrolle bei der Entwicklung und 

Verbreitung von sogenannter Zukunftskompetenz. Diese abstrakte Begrifflichkeit 

bezeichnet die Befähigung von Menschen, die Rolle der Zukunft bei aktuellen 

Entwicklungen zu verstehen und sie zu nutzen, um sich auf komplexe Veränderungen 
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unserer Gesellschaft vorzubereiten sowie neue Ideen und Handlungsoptionen zu 

entwickeln. Zukunftskompetenz beschäftigt sich unter anderem damit, sich mit den 

eigenen Zugängen, Ängsten, Erwartungen und Hoffnungen auseinanderzusetzen, um 

Unsicherheiten abzubauen.38 

Kultur  

Der Bereich Kultur gilt aufgrund des seit 1972 etablierten Weltkultur- und 

Weltnaturerbes als Flaggschiff der UNESCO. Die sogenannte Welterbekonvention 

(Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit)39 wurde 

am 16. November 1972 von der Generalkonferenz der UNESCO verabschiedet. In 

38 Artikeln sind die Rahmenbedingungen, Kriterien und Abläufe festgeschrieben, die 

die völkerrechtliche Basis für das Weltkultur- bzw. Weltnaturerbe bilden. Es werden 

die Pflichten der Vertragsstaaten und ihre Aufgaben zum Schutz und zur Erhaltung 

der Stätten auf ihrem Staatsgebiet beschrieben sowie die Aufgaben des Welterbe-

Komitees, die Regeln für die Wahl der Mitglieder und die Mandatsdauer festgelegt. 

Durch die Konvention werden die Fachorganisationen bestimmt, die das Komitee zur 

Beratung beiziehen kann. Weiters ist die Verwaltung und Verwendung des 

Welterbefonds sowie die Regeln zur internationalen Hilfeleistung in ihm geregelt. 

Die Aufnahme in die Liste des Welterbes hat zumeist positive Auswirkungen auf die 

jeweilige Stätte, unter anderem aufgrund von nationalen Förderungen, des 

internationalen Renommees und einer Steigerung des Tourismus. Diese Entwicklung 

hat in den vergangenen Jahrzehnten auch zu Negativeffekten geführt. An einigen 

geschützten Welterbestätten nahm der Massentourismus überhand. So mussten in 

Machu Picchu (Peru) oder auch in Venedig (Italien) Maßnahmen getroffen werden, um 

das Welterbe vor Massentourismus zu schützen.  

Außerdem wurden auch bewusst Stätten zerstört, wie etwa die Buddha-Statuen in 

Bamiyan (Afghanistan), die 2001 von den Taliban gesprengt wurden. Um solche 

Angriffe möglichst zu verhindern, wurde im Jahr 1954 die UNESCO-Konvention zum 

Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (Haager Konvention) mit zwei 

Zusatzprotokollen beschlossen. Sie ist ein internationales Abkommen zur Sicherung 
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und Bewahrung von Kulturgütern während bewaffneter Konflikte.40 Die geschützten 

Stätten sind jedoch als Ziele für Angriffe vermehrt in den Fokus terroristischer 

Organisationen gerückt. Der Klimawandel und weltweite Klimakatastrophen stellen 

ebenfalls eine Bedrohung für zahlreiche Welterbestätten dar, wie eindrucksvoll an 

Berichten über bedrohte Korallenriffe im Great Barrier Reef (Australien) sichtbar 

wird.41 

Der Status des Welterbes kann durch die UNESCO auch wieder entzogen werden, 

was jedoch eher selten vorkommt. Im Fall von Liverpool passierte dies allerdings trotz 

mehrfacher Warnung seitens der UNESO im Jahr 2021, nachdem die Hafenfront der 

Stadt baulich massiv verändert wurde.42 In Österreich hat die UNESCO bezüglich der 

Umgestaltung des Heumarktes eine Warnung abgegeben, wonach das sogenannte 

historische Zentrum von Wien den Status des Welterbes verlieren könnte.43  

Die Liste des UNESCO-Welterbes umfasst derzeit 1.248 Kultur- und Naturstätten in 

170 Ländern, darunter zwölf Welterbestätten in Österreich: Das historische Zentrum 

der Stadt Salzburg, das Schloss und die Gärten von Schönbrunn, die Kulturlandschaft 

Hallstatt-Dachstein Salzkammergut, die Semmering-Eisenbahn, das historische 

Zentrum der Stadt Graz und Schloss Eggenberg, die Kulturlandschaft Wachau, das 

historische Zentrum von Wien sowie die transnationalen Welterbestätten 

Kulturlandschaft Fertö–Neusiedler See, die prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen, 

Baden als Teil der bedeutendsten Kurorte Europas, Teile der alten Buchenwälder und 

Buchenurwälder der Karpaten sowie anderer Regionen Europas und der westliche Teil 

des Donaulimes.44  

Zum immateriellen Kulturerbe zählen Praktiken, Darstellungen, Ausdrucksformen, 

Wissen und Fertigkeiten, die Gemeinschaften, Gruppen und gegebenenfalls 

Einzelpersonen als Bestandteil ihres Kulturerbes verstehen, wie etwa Yoga aus Indien 

oder der Pinisi-Bootsbau in Indonesien. Gleichzeitig erfasst dieser Begriff auch die 

Instrumente, Objekte und kulturellen Räume, die mit dem jeweiligen immateriellen 

Kulturerbe in Zusammenhang stehen. Die internationale Liste umfasst mittlerweile 

788 Elemente aus aller Welt, darunter zwölf aus Österreich. Dazu zählen zehn 

Traditionen: Falknerei, Imster Schemenlaufen, Klassische Reitkunst und Hohe Schule 
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der Spanischen Hofreitschule, Blaudruck, Umgang mit Lawinengefahr, Flößerei, 

Lipizzanerzucht, Transhumanz (Wanderweidewirtschaft), Traditionelle Bewässerung 

sowie die Kunst des Trockenmauerbaus. Die anderen zwei Einträge finden sich im 

sogenannten Register guter Praxisbeispiele wieder, dazu zählen das 

Dombauhüttenwesen und seit 2016 auch drei österreichische Handwerkszentren 

(Hand.Werk.Haus Salzkammergut, Textiles Zentrum Haslach, Werkraum 

Bregenzerwald).45 Über die internationale Liste hinaus führen die Mitgliedstaaten 

nationale Verzeichnisse zur Bestandsaufnahme sowie zur Sichtbarmachung des 

immateriellen Kulturerbes des jeweiligen Landes. Im aktuellsten Bericht über die 

Eintragungen des immateriellen Kulturerbes in Österreich für die Jahre 2022 bis 2023 

waren im österreichischen Verzeichnis 163 Einträge aus verschiedenen Bereichen 

enthalten.46 

Kommunikat ion und Information 

Eine breite Palette an Themen- und Handlungsfeldern der UNESCO steht im Zeichen 

des Schutzes von Information als öffentlichem Gut sowie des Aufbaus einer 

Wissensgesellschaft.47 Sie reicht von grundsätzlichen Menschenrechtsthemen wie 

Frieden und Meinungsfreiheit über Medien- und Informationskompetenz bis hin zu 

aktuellen und zukünftig noch präsenteren Fragestellungen wie etwa dem Einsatz von 

künstlicher Intelligenz.  

Seit ihrer Gründung setzt sich die UNESCO für das Recht auf Meinungsfreiheit und 

freie Meinungsäußerung ein.48 Die Grundlage dafür ist die Förderung einer freien, 

vielfältigen und diversen Medienlandschaft sowie eines unabhängigen Journalismus 

mit speziellem Augenmerk auf die Sicherheit von Medienschaffenden und dabei 

insbesondere Journalistinnen (Frauen).  

Öffentliche Aufmerksamkeit schafft jährlich der 3. Mai, der Internationale Tag der 

Pressefreiheit, der im Dezember 1993 von der Generalversammlung der VN auf 

Grundlage einer Empfehlung der UNESCO-Generalkonferenz ausgerufen wurde.49 Im 

Fokus stehen neben medienpolitischen Grundsatzfragen50 Journalistinnen und 

Journalisten, die ihrem Beruf unter widrigen Bedingungen nachgehen und dafür 
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eingesperrt oder sogar ermordet werden. UN-Organisationen, staatliche Institutionen, 

aber auch NGOs wie Reporter ohne Grenzen und die heimische Medienlandschaft 

greifen diesen Aktionstag in ihrer Arbeit auf.  

Die UNESCO vergibt außerdem seit 1997 den Guillermo Cano World Press Freedom 

Prize.51 Der nach einem kolumbianischen Journalisten, der vor dem Büro seines 

Verlags ermordet wurde, benannte Preis ehrt besondere Beiträge zur Verteidigung 

oder Förderung der Pressefreiheit. In Österreich findet der Tag der Pressefreiheit seit 

Jahren durch eine Festveranstaltung im Parlament Beachtung. So zeichnet der 

Presseclub Concordia mit den Concordia Preisen in drei Kategorien journalistische 

Arbeit aus: Menschenrechte, Pressefreiheit, Ehrenpreis für die Kategorie Lebenswerk. 

Um das dokumentarische Erbe wie Bücher, Manuskripte, audiovisuelle Medien in 

Bibliotheken und Archiven weltweit zu erhalten, führte die UNESCO 1992 das 

Memory of the World International Register ein. Derzeit umfasst dieses über 

500 Eintragungen, davon 15 in Österreich.52  

Neben der Bewahrung und Erhaltung von schützenswerten Gütern widmet sich die 

UNESCO auch dem digitalen Raum und insbesondere dem Thema Künstliche 

Intelligenz und deren Auswirkungen auf grundsätzliche Fragestellungen. So werden 

Themenkomplexe wie Unabhängigkeit und Vielfältigkeit im Journalismus, kritisches 

Denken, Resilienz gegenüber Desinformation und Hassrede sowie die Zugänglichkeit 

zu Information angesichts digitaler Veränderungen neu zu bewerten sein. Die Frage 

nach Menschenrechts- und Ethikperspektiven erhält unter diesen Gesichtspunkten 

eine neue Relevanz.  

G l o b a l e  P r i o r i t ä t e n s e t z u n g  

Neben den Schwerpunkten und einzelnen Punkten aus dem aktuellen 

Arbeitsprogramm nimmt die UNESCO globale Prioritätensetzungen vor, die zeitlich 

über das Fünfjahresprogramm hinausgehen und eine Querschnittsmaterie über die 

Arbeitsfelder und Aktivitäten der Organisation bilden. Die aktuellen Prioritäten liegen 

auf Afrika sowie dem Thema Geschlechtergerechtigkeit.  
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Afr ika 

Zu den Vorhaben der UNESCO in Afrika zählen unter anderem die Stärkung des 

Bildungssystems, die Förderung historischer Forschung, der Schutz des kulturellen 

Erbes, die Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz, die Förderung 

digitaler Kompetenzen sowie der Ausbau und die Unterstützung von Wissenschaft für 

nachhaltige Entwicklung – unter anderem im Bereich Meereswissenschaft, 

Klimawandelresilienz und Wasserressourcenmanagement.  

Zusammengefasst geht es darum, die spezifischen Herausforderungen des Kontinents 

zu bewältigen und die Chancen für eine resiliente und prosperierende Zukunft zu 

nutzen – ein Kontinent, auf dem 1,5 Mrd.53 Menschen leben, von denen 60 % unter 

24 Jahren sind, der 118 UNESCO-Biosphärenparks beheimatet, 

150 Weltkulturerbestätten hat und 118 immaterielle Kulturerbegüter aufweist.54, 55  

Geschlechtergerecht igkeit  

Geschlechtergleichstellung bzw. Geschlechtergerechtigkeit ist seit 1948 ein 

universelles Menschenrecht. Zudem wurden mit der Menschenrechtskonferenz 1993 

in Wien, auf der die Wiener Erklärung56 verabschiedet wurde, Frauenrechte 

begrifflich explizit als Menschenrecht genannt, ebenso wie das Ziel der Beseitigung 

aller Formen von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.57 Zur Erreichung und 

Durchsetzung dieses grundlegenden Rechts arbeitet die UNESCO mit ihren Partnern 

an Lösungen, um die globalen Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 

zurückzudrängen. Zielsetzungen dabei sind der Abbau von Ungleichheiten im Bereich 

der Bildung, die Stärkung von Frauen in Wissenschaft und Technologie (insbesondere 

auch im Themenfeld künstliche Intelligenz), die Vermeidung von 

geschlechterspezifischer Gewalt und nicht zuletzt auch Bereiche, in denen 

geschlechtsbasierte Benachteiligungen erst auf den zweiten Blick sichtbar werden, 

etwa bei den Auswirkungen der Klimakrise.58, 59 

Die UNESCO stellt Publikationen und Daten zu den einzelnen Teilaspekten der 

Geschlechtergerechtigkeit für die Mitgliedstaaten und die Öffentlichkeit zur 

Verfügung und bietet darüber hinaus Onlinekurse für Interessierte an.60  
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Obwohl bisher hauptsächlich der Vergleich zwischen Mann und Frau im Fokus steht, 

wird vereinzelt schon von Geschlechtervielfalt gesprochen, um auch nicht binäre 

Personen sichtbar zu machen und in der Arbeit der Organisation zu berücksichtigen.61  

A k t u e l l e  E n t w i c k l u n g e n  

Austr itt  der  Vereinigten Staaten aus der  UNESCO 

Bereits 1984 waren die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) unter dem damaligen 

Präsidenten Ronald Reagan (Republikaner) das erste Mal aus der UNESCO 

ausgetreten. Als Gründe wurden schlechtes Management und antiamerikanische 

Stimmung innerhalb der Organisation genannt. Im Jahr 2003 traten die USA unter 

Präsident George W. Bush (Republikaner) der Organisation wieder bei. Begründet 

wurde diese Entscheidung mit organisationsinternen Finanz- und 

Managementreformen sowie Bemühungen zur Stärkung der Gründungsprinzipien und 

der Hervorhebung der internationalen Pressefreiheit.62  

Der erneute US-Austritt aus der Organisation folgte im Jahr 2017 unter Präsident 

Donald Trump (Republikaner). Begründet wurde der Austritt damals wiederum mit der 

Notwendigkeit von Organisationsreformen, jedoch auch mit steigenden 

Zahlungsrückständen der UNESCO und einer vermeintlich antiisraelischen 

Voreingenommenheit.63 Der Ende 2018 wirksam gewordene Austritt dauerte bis ins 

Jahr 2023 an, in dem die USA unter Präsident Joseph Biden (Demokraten) der 

Organisation wieder beitraten.64 

Die nunmehrige Ankündigung eines neuerlichen Austritts der USA aus der 

Organisation kommt vom wiedergewählten Präsidenten Trump. Der UNESCO wird 

diesmal vorgeworfen, an spaltenden sozialen und kulturellen Anliegen zu arbeiten und 

einen übergroßen Fokus auf die Nachhaltigkeitsziele zu legen. Außerdem – so 

begründet die USA den Austritt weiter – wäre die Entscheidung der UNESCO, 

Palästina als Mitgliedstaat aufzunehmen, höchst problematisch, widerspräche der US-

Politik und würde zur Verbreitung antiisraelischer Rhetorik innerhalb der Organisation 

beitragen. Bleibt es dabei, wird der Austritt der USA mit Ende 2026 wirksam.65  
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Die Entscheidung wurde laut Angaben der aktuellen Generaldirektorin Audrey 

Azoulay bereits erwartet. Man habe sich auf sie vorbereitet, wenngleich man sie 

bedauern würde. Auch weist die Generaldirektorin die Vorwürfe in der 

Austrittsbegründung mit einem besonderen Verweis auf die Anstrengungen der 

UNESCO bei der Aufklärung und Bekämpfung von Antisemitismus zurück. Anders als 

bei anderen UN-Organisationen, in denen der finanzielle Beitrag der USA bei bis zu 

40 % liegt, macht dieser bei der UNESCO 8 % des Gesamtbudgets aus. Die UNESCO 

möchte ihre Programme trotz reduzierter Ressourcen weiterführen.66  

Der  russische Angr iffskr ieg  auf  d ie Ukraine 

Seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 

am 24. Februar 2022 nimmt auch die UNESCO immer wieder zu diesem Konflikt 

Stellung.67 Die Kritik steht vorrangig im Zusammenhang mit schützenswerten Gütern 

und Welterbestätten innerhalb der Ukraine, deren materieller, aber mehr noch 

immaterieller Wert gänzlich zerstört werden könnte. 

Während des bereits andauernden Angriffskriegs wurde im Jänner 2023 neben den 

bestehenden sieben Welterbestätten in der Ukraine das historische Zentrum von 

Odessa in die Liste aufgenommen. Drei der gesamt acht Welterbestätten in der 

Ukraine stehen derzeit auf der Gefährdungsliste.68 Die UNESCO ruft die 

internationale Staatengemeinschaft seit Kriegsbeginn zum Schutz des Kultur- und 

Naturerbes der Ukraine auf69 – auch deshalb, weil es sich nicht nur um nationale 

schützenswerte Güter handelt, sondern um ein Welt- und damit Menschheitserbe. 

Nicht zuletzt thematisierte auch der Kongress der Gemeinden und Regionen des 

Europarates eine Verletzung der Haager Konvention von 1954 und sieht im Angriff 

auf geschützte Kulturstätten „den Ausdruck einer systematischen Politik, […] die 

historische und kulturelle Identität der Ukraine auszulöschen, was mit einer Absicht 

des Völkermords einhergeht“.70 

Neben den kulturellen Aspekten unterstützt die UNESCO die Ukraine und deren 

Zivilbevölkerung auch in anderen Arbeitsfeldern. So unterhält die UNESCO in 

Kooperation mit Partnern beispielsweise 20 Zentren, in denen gesamt 140.000 Kinder 
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mit besonderen pädagogischen und psychologischen Bedürfnissen sowie deren 

Familien sowie Erzieherinnen und Erzieher betreut werden.71 Journalistinnen und 

Journalisten, die in der Kriegsberichterstattung besonders vulnerabel sind, werden in 

der Ausübung ihrer Arbeit unterstützt, und es wird an Vorbereitungen zum 

Wiederaufbau des Landes gearbeitet.72  

Ö s t e r r e i c h  u n d  d i e  U N E S C O  

Österreich trat am 13. August 1948 als 40. Mitglied der UNESCO bei. Die 

Österreichische UNESCO-Kommission (ÖUK) wurde gemäß Artikel VII.1. der 

Verfassung der UNESCO 1949 als nationale Koordinations- und Verbindungsstelle 

errichtet. Zunächst im Unterrichtsministerium beheimatet wurde sie im Jahr 2001 

ausgegliedert und als eigener Verein neu gegründet. Die ÖUK hat gegenüber den 

Landesregierungen und der Bundesregierung eine beratende Funktion und wahrt die 

Interessen der UNESCO in Österreich.73  

Das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) 

ist für die kulturellen Auslandsbeziehungen und die Vertretung der Republik 

Österreich gegenüber der UNESCO zuständig. Mit Mitteln aus dem BMEIA wurden 

über die österreichische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 

Hilfe, die Austrian Development Agency (ADA), auch einzelne UNESCO-Projekte 

finanziert.74 

Wie die meisten Staaten ist Österreich durch eine Ständige Vertretung bei der 

UNESCO in Paris repräsentiert.75  

P a r l a m e n t a r i s c h e  B e h a n d l u n g  i n  Ö s t e r r e i c h  

Die UNESCO ist in der parlamentarischen Behandlung im National- und Bundesrat 

über einzelne Materien und Vorhaben mit inhaltlichen Anknüpfungspunkten zu ihren 

breit gefächerten Handlungsfeldern indirekt vertreten. Von Bildung über Kultur bis 

beispielsweise hin zu klimarelevanten Themen finden sich insbesondere in den 

Fachausschüssen beider Kammern immer wieder Referenzen zur UNESCO, ihren 

Programmen und Zielen. Zuletzt hat am 23. Juni 2025 eine Aussprache zwischen 
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Mitgliedern des Bildungsausschusses des Nationalrates und dem Direktor des 

UNESCO Global Education Monitoring Reports stattgefunden.76  

Eine Ausnahme bildet die jüngste Debatte über den Status der Welterbestätte 

Historisches Zentrum von Wien. Seit 2017 steht dieses aufgrund eines geplanten 

Hochhausprojekts am Heumarkt auf der Liste des gefährdeten Welterbes, was zu 

regelmäßigen Diskussionen im Wiener Gemeinderat, aber auch auf Bundesebene 

geführt hat und führt. Debatten zu diesem Thema fanden 2019 im Nationalrat und 

2020 im Bundesrat statt.77, 78  

Ein weiterer Verhandlungsgegenstand im Nationalrat war die 2024 von ÖVP, FPÖ 

und Grünen beschlossene Novelle des Denkmalschutzgesetzes79, mit der unter 

anderem erstmals eine Geschäftsstelle für das Welterbe im Bundesdenkmalamt 

eingerichtet wurde.80 Die zentralen Ziele der neu geschaffenen Stelle sind die 

Sicherstellung der Umsetzung der UNESCO-Welterbekonvention, die angemessene 

Berücksichtigung von Maßnahmen zum Schutz der österreichischen Welterbestätten 

sowie ein aktiver und strukturierter Austausch zwischen allen betroffenen Behörden, 

Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, Eigentümerinnen und Eigentümern 

sowie anderen Stakeholdern. Dabei nimmt die Stelle eine koordinierende Funktion 

wahr, ohne in die direkten Zuständigkeiten der Bundesländer einzugreifen.  

A u s b l i c k   

2025 feiert die UNESCO ihr 80-jähriges Bestehen. Kritische Stimmen stellen Fragen, 

wie etwa jene, ob die Organisation selbst in ihren Strukturen effizient genug sei oder 

ob sie in einzelnen Fragen zu politisch agiere.81, 82 Dieser Kritik steht jedoch die 

Bedeutung der Organisation als Verfechterin des kulturellen Erbes der Menschheit 

und der globalen Vernetzung im Bildungs- und Wissenschaftsbereich entgegen, deren 

Bedeutung mit den aktuellen Herausforderungen von bewaffneten Konflikten, Armut 

und Klimakrise stetig zunimmt. Es bleibt die Frage, welche Rolle die Organisation in 

künftigen Konflikten einnimmt, wie resilient sie selbst agieren und inwieweit sich das 

politische Verhältnis mit den USA langfristig stabilisieren kann. 
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